
Verpflichtende Fortbildung und Leben
Beitrag von „Valerianus“ vom 15. September 2017 10:04

Ich glaube da greift dann der "in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe eine Teilung
des Urlaubs erforderlich machen" Passus. Das Gesetz ist zum Schutz des Arbeitnehmers
gedacht, damit der Arbeitgeber den Urlaub nicht auf jeden zweiten Freitag stückeln kann,
sondern dir mindestens 12 zusammenhängende Tage gewähren muss...und die "dringenden
betrieblichen Gründe" würde ich gerne sehen die VW oder Rewe (deine Beispiele) anführen
wollen um dir einen Tag Urlaub zu verweigern. Die zerfetzt dir jeder halbwegs brauchbare
Arbeitsrechtler in der Luft, wenn die bei einem Tag Urlaub auftreten ist die Betriebsorganisation
schlicht mangelhaft.
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